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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.2003

Rechtssatz

Wer als verantwortlicher Waldeigentümer und Verp-ichteter aus einem Bescheid es unterlässt, Windwurfholz im

Ausmaß von ca. 150 fm in geeigneter und zumutbarer Weise der Gefahr einer Schädigung des Waldes durch

Forstschädlinge vorzubeugen, sowie Forstschädlinge, die sich bereits in gefahrdrohender Weise vermehren, wirksam

zu bekämpfen bzw. seiner Verp-ichtung aus dem Bescheid dahingehend, dieses Windwurfholz bis längstens 10.6.2000

zu entrinden  bzw. sonst in geeigneter Weise bekämpfungstechnisch zu behandeln bzw. abzuführen, nicht nachkommt,

ist verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich.
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Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2003/03/25 KUVS-562/7/2003
	JUSLINE Entscheidung


